
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/11/22 5Ob70/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1983

Norm

MRG §37 Abs1

ZPO §502 Abs4 Z1 HIII4

Rechtssatz

Die Abgrenzung zwischen im streitigen Verfahren auszutragenden Ansprüchen auf Mietzinszahlung von den durch § 37

Abs 1 MRG dem besonderen außerstreitigen Verfahren zugewiesenen Angelegenheiten ist von der im § 503 Abs 4 Z 1

ZPO idF BGBl 1983/135 umschriebenen erheblichen Bedeutung.
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